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Pflegegradmanagement  – erfolgreiche 

Widerspruchsverfahren 

Die Pflegegrade sind, wie sich in der Praxis bereits immer wieder 

zeigt, teilweise um ein bis zwei Grade zu niedrig. 

Im Rahmen von Widerspruchsverfahren sind aussagekräftige 

Widerspruchsbegründungen die Basis für die Zuerkennung an-

gemessener Pflegegrade. 

 

Dies setzt eine erhebliche fachliche Kompetenz der Mitarbeite-

rInnen voraus – in Bezug auf die: 

•   Durchführung von Plausibilitätsprüfungen der Gutachten 

•   aussagekräftige Formulierung von Widerspruchsbegrün- 

     dungen 

•   überzeugende Argumentation in Widerspruchsbegutachtun- 

     gen 

 

Durch eine bedarfsgerechte Einstufung in Pflegegrade kann eine 

optimale Wirtschaftlichkeit sowie Personalabdeckung sicherge-

stellt werden. Denn: Angemessene Pflegegrade bedeuten mehr 

Pflegepersonal. 

Seminarinhalte: 

 Reflexion der bisher gesammelten Erfahrungen und Prob-

lemstellungen im Rahmen von Begutachtungssituationen 

und Vorstellung möglicher erfolgreicher Lösungen 

 Vertiefung der Grundlagen zu §§ 14, 15 SGB XI und zum BI 

 Pflichten der Begutachtungs-Instanzen (MDK, Medicproof) – 

was ist zu tun, wenn sich der Gutachter nicht an seine Vor-

gaben hält? 

 Plausibilitätsprüfung von Gutachten an praktischen Beispie-

len, Identifikation von Fehlern und der Umgang damit 

 Voraussetzungen für ein erfolgreiches Widerspruchsverfah-

ren 

 Aufbau einer Widerspruchsbegründung nach §§ 14, 15 SGB 

XI mit konkreten Formulierungsbeispielen 

 Der Gang zum Sozialgericht 

 

Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, ein anonymisiertes 

Gutachten zum Seminar mitzubringen, welches, sofern noch 

Zeitressourcen bestehen, in der Fortbildung thematisiert werden 

kann. Hier empfiehlt sich ein Gutachten, welches als „fehlerhaft“ 

bewertet bzw. in dem ein niedrigerer Pflegegrad bewilligt wurde, 

als beantragt. 

 

Seminarleitung 

Nicole Franke, Aichstetten 

Altenpflegerin und Lehrerin für Pflegeberufe, 

selbstständige Dozentin für Fort- und Weiterbildung, Beraterin, 

Auditorin und Qualitätsmanagerin, Fachkraft für Arbeitssicher-

heit, Autorin der Fachbücher „NBA und Pflegegrade“ und „Pfle-

gegrade und die neuen Begutachtungs-Richtlinien“, Autorin der 

Artikelreihe „NBI und Pflegegrade“ CAREkonkret, Vincentz Net-

work, Autorin des Dossiers „Neue Pflegegrade“, Vincentz Net-

work, gerichtliche Sachverständige (§§ 14, 15 SGB XI) 

 

 

Mehr Informationen zu Kardinalfehlern in Begutachtungen unter:  

http://www.pflege-fortbildung.com/kardinalfehler-in-

begutachtungen.html 

 

Programmverantwortung 

Dr. Thomas König 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

 

TeilnehmerInnenkreis 

Leitungskräfte für Pflege- und Wohnbereiche, Einrichtungsleitun-

gen, Qualitätsmanagementbeauftragte, Mitarbeitende des Sozi-

aldiensts, Pflegekräfte und Mitarbeitende in der stationären und 

ambulanten Altenhilfe und in der Behindertenhilfe; Mitarbeiten-

de der sozialen Betreuung, Mitarbeitende aus Beratungsstellen 



  © Nicole Franke 

 

  

Anmeldung 

zum Seminar „Pflegegradmanagement – erfolgreiche Wider-

spruchsverfahren” am 10.-11. Dezember 2020 im Tagungshaus 

Weingarten 

 

Adressdaten 

 

 private  dienstliche Adresse* 

Anrede 
 

Name 
 

Vorname 
 

Institution/Firma (ggf.)* 
 

Abteilung (ggf.)* 
 

Straße 
 

PLZ Wohnort 
 

Telefon 
 

Telefax 
 

E-Mail 
 

Beruf 
 

Datum 
 

Unterschrift 
 

 

Seminarkosten (bitte ankreuzen) 
 
 Seminarkosten inkl. Verpflegung und Übernach-

tung im EZ 

240,00 € 

 Seminarkosten inkl. Verpflegung 194,00 € 

 

 

Termine und Anmeldung 

Termine 

vom 10. bis 11.12.2020 

1. Tag: 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

2. Tag: 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr 

Anmeldung und Rückfragen 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

– Geschäftsstelle – 

Assistenz: Isolde Frank 

Kirchplatz 7, 88250 Weingarten 

Tel.: +49 751 5686-413; Fax: +49 751 5686-222  

E-Mail: soziales@akademie-rs.de 

 

Die Anmeldung zum Seminar erbitten wir schriftlich (per Post, 

Fax, E-Mail) spätestens bis zum 26.11.2020. Sie erhalten eine 

Anmeldebestätigung. Bitte kommen Sie nicht unangemeldet zum 

Seminar! Bei Rücktritt von der Anmeldung vom 26.11.-

03.12.2020. (Eingangsdatum) stellen wir Ihnen die Hälfte der 

Kosten in Rechnung, danach bzw. bei Fernbleiben die Gesamt-

kosten. Ersatz durch eine andere Person befreit von den Storno-

gebühren. 

 

Informationen zur Pandemie: 

Für uns steht der Schutz unserer Gäste und unserer Mitarbeite-

rInnen an erster Stelle. Wir müssen uns daher Änderungen zum 

Veranstaltungsumfang und den TeilnehmerInnenzahlen vorbe-

halten und die Veranstaltungen ggf. kostenfrei stornieren, wenn 

die Durchführung der geplanten Veranstaltung aufgrund der 

aktuellen behördlichen Anordnungen und Hygieneschutzbestim-

mungen nicht umsetzbar sein sollte. Wir bitten um Ihr Verständ-

nis und werden Sie zeitnah informieren. 

Unser aktuelles Hygienekonzept finden Sie unter dem Link:  

https://www.akademie-rs.de/tagungshaeuser/weingarten 

 

Zur Teilnahme 

Seminarkosten 
Seminarkosten inkl. Verpflegung und Übernachtung 

im EZ 

240,00 € 

Seminarkosten inkl. Verpflegung 194,00 € 

 

Tagungshaus und Anreise 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
– Tagungshaus Weingarten – 
Kirchplatz 7, 88250 Weingarten 

Tel.: +49 751 5686 0; Fax: +49 751 5686 222 
 
Anreise: Mit der Bahn bis Ravensburg, dann mit dem Bus Linie 1 

bis Weingarten „Post“, bei der Basilika geht es durch den linken 
Torbogen zur Rückseite der Klosteranlage. Mit dem PKW auf der 
B30 (Ulm – Friedrichshafen), Abfahrt „Weingarten“, dann der 

Beschilderung „Kath. Akademie“ folgen. Im Innenhof und seitlich 
des Tagungshauses stehen begrenzt kostenlose Parkplätze zur 
Verfügung. Um auf den Parkplatz zu gelangen, muss an der 

Rezeption ein Parkschein abgeholt werden. Auf dem äußeren 
Klosterhof stehen weitere Parkplätze zur Verfügung zum Tages-
preis von 3,00 €. Von 18.00 Uhr – 8.00 Uhr und am Wochenen-

de ist das Parken kostenlos. Außerhalb der Markierungen ist 
absolutes Park- und Halteverbot. Widerrechtlich parkende Fahr-
zeuge werden abgeschleppt.  

Der Flughafen Friedrichshafen liegt 20 km entfernt; er ist unmit-
telbar an die Bahnlinie angeschlossen. 
. 

 


